
BILDNERISCHE ERZIEHUNG 

Unterstufe 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Wie im Pflichtgegenstand Bildnerische Erziehung (Anlage A). Spezielle Zusätze für das Gymnasium unter 

besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbildung : 
Im Hinblick auf die besonderen Begabungen der Schülerinnen und Schüler, die sich aufgrund der 

Eignungsprüfung für die Sonderform unter besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbildung qualifiziert 
haben, und auf Basis der höheren Wochenstundenanzahl ist eine entsprechend stärkere Intensität in der 
Auseinandersetzung mit den Inhalten des Lehrstoffs und eine höhere Leistungsanforderung das Ziel. 
Beitrag zu den Aufgabenbereichen der Schule und Beiträge zu den Bildungsbereichen: 

Wie im Pflichtgegenstand Bildnerische Erziehung (Anlage A). 

Didaktische Grundsätze: 
Wie im Pflichtgegenstand Bildnerische Erziehung (Anlage A); die Stundensumme in der Unterstufe ist 

höher als in Anlage A, was bei der Planung des Unterrichtes und durch die jeweilige zeitliche Gewichtung und 
konkrete Umsetzung der Vorgaben zu berücksichtigen ist. Darüber hinaus ist zu beachten: 

Neben dem Erreichen der elementaren fachspezifischen Lernziele sind die individuellen Begabungen der 
einzelnen Schülerinnen und Schüler gezielt zu entwickeln und besonders zu fördern. Gehobene Anforderungen 
im Rahmen anspruchsvoller Aufgaben, die den Einsatz aller gewonnener Einsichten und Erfahrungen 
herausfordern, sind zu stellen. 

Die Vielfalt der bildnerischen Problemstellungen ist nach Art, Umfang und curricularer Bedeutung ihrer 
Inhalte zu strukturieren und dem individuellen Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler anzupassen. 

Fallweises Experimentieren soll als wichtiger Bestandteil im kreativen Prozess bewusst in den Unterricht 
eingebaut werden. 

Themen und Inhalte aktueller Anlässe sind ebenso wie fächerübergreifende und öffentlichkeitsorientierte 
Projekte verstärkt für das Erreichen bildnerischer Lernziele zu nutzen. 

Außerschulischer Expertinnen und Experten sowie ergänzende Unterrichtsveranstaltungen, die sich an 
örtlichen Gegebenheiten und aktuellen Anlässen orientieren sollen, sind in die Unterrichtsarbeit einzubeziehen. 
Dazu gehören auch Lehrausgänge zur Kunstbetrachtung am Original. 

Die Selbstständigkeit und Eigenständigkeit der Schülerinnen und Schüler in der Auseinandersetzung mit 
den Bildungsinhalten ist zunehmend – zB über schriftliche Reflexionen, Referate und Präsentationen - zu 
entwickeln und zu fördern. 
Sachgebiete: 

Wie im Pflichtgegenstand Bildnerische Erziehung (Anlage A). 

Lehrstoff: 
Wie im Pflichtgegenstand Bildnerische Erziehung (Anlage A). Darüber hinaus: 

Kernbereich: 
1. - 4. Klasse: 

Die Schülerinnen und Schüler sollen 
- bildnerische Gestaltungsmittel aus allen Sachbereichen systematisch kennen und erproben lernen 
- sich mit der Vielfalt an Ausdrucksformen der bildenden Kunst vertieft auseinandersetzen 
- vertieftes und differenziertes Wissen über kunsthistorische Zusammenhänge und ihre gesellschaftlichen 

Ursachen erwerben 
- das Fachvokabular kennen und konsequent anwenden lernen

- sich mit selbst gewählten bildnerischen Themen und Inhalten sowie mit einzelnen Techniken aus dem


visuellen und haptischen Bereich vertieft auseinandersetzen 

- sich mit Gestaltungsaufgaben aus ihrem persönlichen Lebensbereich verstärkt auseinandersetzen 

- elementare Einsichten betreffend Einsatz der digitalen Medien im Dienste fachspezifischer Aufgaben 

gewinnen 
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- im Rahmen konkreter bildnerischer Gestaltungsaufgaben die Effizienz klassischer und digitaler Bild-
und Schrifttechniken vergleichen und abschätzen lernen 

- bildnerische Projekte mit angewandten Aufgabenstellungen im Rahmen von Wettbewerben, 
Ausstellungen, Schulveranstaltungen und anderen öffentlichkeitswirksamen Projekten durchführen 
lernen (Filmprojekte, Theater- und Musikveranstaltungen, Modeschauen, Feste und Feiern sowie andere 
ästhetisch geprägte Situationen) 

Erweiterungsbereich: 
Die Inhalte des Erweiterungsbereichs werden unter Berücksichtigung der Bildungs- und Lehraufgabe sowie 

der Didaktischen Grundsätze festgelegt (siehe den Abschnitt „Kern- und Erweiterungsbereich“ im Dritten Teil). 
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